
Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter www.bundespolizei.de in der Rubrik Datenschutz / Datenverarbeitung. 

auck ben unge 
BIC MARKDEF1200 Linien 91, 92, 93, 96, 99 Zeriikat set 2014 

IBAN DE18 2000 0000 0020 001065 VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn Kunersdorfer Straße Anm 
Deutsche Bundesbank Filiale Hamburg Haus 44 

BANKVERBINDUNG Bundeskasse - Dienstort Kiel ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Heinrich-Mann-Allee 103, 14473 Potsdam 

tigten Berichten an die Bundespolizei - den nationalen sowie Frontex-Leitlinien. Die darüber 

gliedstaaten. Insofern unterliegen sie grundsätzlich - also auch bei Meldungen oder beabsich- 

die Grenz- und Küstenwache Frontex den Grenzbehörden der jeweiligen aufnehmenden Miit- 

Die Einsatzkräfte unterstehen in den Einsätzen unter der Ägide der Europäischen Agentur für 

IFG greifen. 

Ein Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, wenn die Ausschlussgründe der 88 3 ff. 

Informationen. Gleichwohl verpflichtet das IFG nicht zur Erstellung dieser Informationen. 

$& 1 Absatz 1 IFG gewährt jedermann nach Maßgabe des Gesetzes einen Zugang zu amtlichen 

Berichts umfassen‘. 

satzleitung geschickt haben. Diese Übersicht soll das Datum, die Mission und das Thema des 

aus Frontex-Einsätzen in Griechenland in den Monaten November und Dezember an die Ein- 

baten Sie um Übersendung einer Übersicht sämtlicher Berichte, die Beamte der Bundespolizei 

Frontex-Einsätze an die Einsatzleitung der Bundespolizei abzufassen haben. Des Weiteren 

Leitlinien zur Frage, wie und zu welchen Ereignissen Beamte der Bundespolizei Berichte aus 

mit E-Mail vom 4. Januar 2021 baten Sie um Übersendung von „sämtlichen Weisungen und 

Sehr geehrter Herr Semsrott, 
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vorhandenen Informationen, also die Informationen die tatsächlich vorliegen. 

kann. Der Informationszugang beschränkt sich auf die bei der informationspflichtigen Stelle 

Anforderungen des Antragstellers aufzubereiten, weshalb ich Ihrer Bitte nicht nachkommen 

ist nicht vorhanden. Das IFG sieht nicht vor, Informationen oder Dokumente entsprechend den 

zu Informationen und Unterlagen. Eine - wie von Ihnen erbetene — Aufstellung von Meldungen 

Die Bundespolizei gewährt Ihnen im Rahmen der Regelungen des IFG grundsätzlich Zugang 

in denen Kräfte der Bundespolizei eingesetzt werden, grundsätzlich beeinträchtigen. 

Behörden könnte eine Veröffentlichung dieses auch gegenüber den übrigen Mitgliedstaaten, 

und erforderlichen Vertrauensverhältnis der vor Ort eingesetzten Kräfte zu den griechischen 

und das diplomatische Vertrauensverhältnis zu ausländischen Staaten. Neben dem konkreten 

kann. Der Ausschlussgrund schützt die auswärtigen Belange der Bundesrepublik Deutschland 

den der Information nachteilige Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen haben 

Nach dieser Norm besteht ein Anspruch auf Informationszugang nicht, wenn das Bekanntwer- 

weshalb ebenfalls von der Bereitstellung der Unterlagen abzusehen ist ($ 3 Nr. 1 lit. a IFG). 

staaten auswirken und damit in der Folge die Zusammenarbeit vor Ort erheblich erschweren, 

sammenarbeit und das Vertrauensverhältnis mit den Behörden der aufnehmenden Mitglied- 

Zudem könnte sich die Veröffentlichung in Bezug auf konkrete Einsätze nachteilig auf die Zu- 

Dieser Mehrwert ist schützenswert. 

scheidenden Mehrwert wieder (vgl. BayVGH, Urteil vom 22. Oktober 2015, 5 BV 14.1805). 

des Inhalts der Informationen in ihrer strukturierten Zusammenstellung geben diese einen ent- 

Bestätigung des vorgenannten Ausschlussgrundes. Aufgrund der Auswahl und Wichtigkeit 

Auch die Prüfung einer Teilherausgabe der Unterlagen durch Teilschwärzungen führt zu einer 

Diese Einstufung wird mithin aktuell bestätigt. 

strebte Zielerreichung gefährden. 

Ein öffentliches Bekanntwerden könnte etwaige Einsätze erheblich erschweren und die ange- 

Einsatzmittel. 

tische Ausstattung, Personaleinsatzplanung und Leistungsdaten der eingesetzten technischen 

Die Dokumente enthalten insbesondere Ausführungen über taktische Vorgehensweisen, tak- 

ihrer Dienstpflichten von diesen Kenntnis haben müssen. 

sein könnte. Die Daten dürfen damit nur Personen zugänglich gemacht werden, die aufgrund 

befugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig 

Eine Einstufung dieser Dokumente als „VS-NfD“ erfolgte, weil die Kenntnisnahme durch Un- 

liegt. Die Einstufung der Verschlusssache richtet sich dabei nach ihrem Inhalt. 

tungs- oder Vertraulichkeitspflicht oder einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unter- 

zum materiellen oder organisatorischen Schutz von Verschlusssachen geregelten Geheimhal- 

Informationen einer durch Rechtsvorschrift oder durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

ausgeschlossen. Nach $ 3 Nr. 4 IFG besteht kein Anspruch auf Informationszugang, wenn die 

gebrauch (VS-NfD) eingestuft. Die Bereitstellung dieser Unterlagen ist gemäß $ 3 Nr. 4 IFG 

fahren der Bundespolizei sowie Einsatzbefehle sind als Verschlusssache — Nur für den Dienst- 

serrezvons hinaus zur Anwendung kommenden nationalen Vorschriften und Konzeptionen zum Meldever- 



Mit  freundlichen  Grüßen 

Die  De-Mail-Adresse  lautet:  poststelle@bpolp.de-mail.de 

meldung  nach  dem  De-Mail-Gesetz  erhoben werden. 

Der Widerspruch  kann  auch  durch  De-Mail  in  der  Sendevariante  mit  bestätigter  sicherer An- 

dam  schriftlich  oder zur  Niederschrift  erhoben  werden. 

Der  Widerspruch  kann  beim  Bundespolizeipräsidium,  Heinrich-Mann-Allee  103, 14473  Pots- 

ben  werden. 

Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe  Widerspruch  erho- 
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Diese  Auskunft ergeht kostenfrei. 
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